






 
 
 
 
 
 

 

   
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES GEMEINDERATES RÜMLANG 
   
   
Sitzung vom :  24. November 2020 
   
 
 
188 04. BAUPLANUNG, RAUMPLANUNG, NATUR- UND 

HEIMATSCHUTZ 
 04.03 Kommunale Planung Rümlang 
 04.03.4 Übrige Bereiche der Planung in der Gemeinde - Bau- und Ni-

veaulinien 
Aufhebung Verkehrsbaulinien Kernzone 

 
Ausgangslage: 
Im Rahmen der letzten Revision der Bau- und Zonenordnung wurden die Bestimmungen für 
die Kernzonen überprüft. Im Sinne der heutigen ortsplanerischen Bestrebungen, den Dorf-
kern in seiner ortstypischen Bauweise weiterzuentwickeln und den Strassenraum eher zu 
redimensionieren, sind die bestehenden Baulinien aus den 50er- und 60er-Jahren nicht mehr 
zweckmässig.  
Die seit dem November 2019 rechtskräftige Bau- und Zonenordnung beinhaltet daher eine 
neue Bestimmung zum Strassenabstand in der Kernzone. Neu ist es möglich, bei fehlenden 
Baulinien Gebäude näher an oder auf die Strassengrenze zu stellen, wenn dadurch das Orts-
bild verbessert wird und die Wohnhygiene sowie die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt 
werden (vgl. dazu Art. 11.10 BZO).  
Zugleich wurden im Jahr 2018 (GRB Nr. 336 vom 28. November 2017) ein Grossteil der 
Verkehrsbaulinien in der Kernzone aufgehoben. Die Verkehrsbaulinien im Bereich der Bahn-
hof- und Ifangstrasse blieben damals erhalten. Die Ansicht über den Erhalt der Baulinie hat 
sich geändert und neu sollen sämtliche Verkehrsbaulinien in der Kernzone aufgehoben wer-
den.  
 
Rechtliche Grundlagen: 
Die vorgesehene Aufhebung resp. Anpassung der Strassenbaulinie ist aus raumplanerischer 
Sicht geboten und von untergeordneter Bedeutung und hat für die Umwelt, die Nachbarge-
meinden, die Werke oder den Verkehr keine negativen Folgen. 
Gemäss § 110 a PBG haben Eigentümer von Grundstücken, die von Baulinien betroffen sind, 
Anspruch auf deren Überprüfung, wenn die Richtplanung den durch die Baulinien gesicher-
ten Ausbau nicht mehr vorsieht. Ein entsprechender Antrag liegt vor. Diese Verkehrsbauli-
nien gemäss Plan können daher im Verfahren nach § 108 PBG aufgehoben werden. 
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Verfahren und Zuständigkeit: 
In Rümlang ist in der Nutzungsplanung der Gemeinderat gemäss Art. 24 Abs. 2 Ziff. 11 der 
Gemeindeordnung Rümlang explizit für die «Festsetzung von Bau- und Niveaulinien […]» 
sowie folglich auch für deren Aufhebung zuständig. Im Bereich der Bahnhof- und Ifangstrasse 
sind keine Strassenausbauten vorgesehen, weshalb die rechtskräftigen Baulinien durch den 
Gemeinderat aufgehoben werden können. 
 
Die geplante Aufhebung der Verkehrsbaulinien wurde bereits vorgängig dem kantonalen  
Amt für Verkehr (AFV) zur Vorprüfung zugestellt. Mit Schreiben vom 27. Oktober 2020 hat 
dieses auf zwei formale Details aufmerksam gemacht, welche im erläuternden Bericht und 
massgebenden Situationsplan 1:500 vom 2. November 2020 bereits korrigiert sind. 
 
Nach der Festsetzung der Aufhebung durch den Gemeinderat erfolgt die Publikation mit 
Rechtsmittelmöglichkeit vor dem Bezirksrat (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a VRG). Anschlies-
send werden die Unterlagen zusammen mit der Rechtskraftbescheinigung dem AFV zur Ge-
nehmigung zugestellt. Die Genehmigung des AFV wird schliesslich den betroffenen Grund-
eigentümerschaften eröffnet (eingeschrieben) und öffentlich aufgelegt (Rechtsmittel Baure-
kursgericht). Schliesslich wird nach der Rechtskraft die Nachführung der Vermessung ver-
anlasst. 
 
 
 
Der Gemeinderat, auf Antrag der Planungskommission,  b e s c h l i e s s t: 
 
 
1. Die bestehenden Verkehrsbaulinien gemäss Plan «Verkehrsbaulinien Bahn-

hofstrasse / Ifangstrasse», Massstab 1:500, vom 2. November 2020, werden aufge-
hoben. Die Aufhebung und Anpassung ist recht- und zweckmässig und gemäss 
Art. 24 Abs. 2 Ziff. 11 der Gemeindeordnung in der Kompetenz des Gemeinderates. 

 
2. Das Bauamt wird mit der Publikation und Eröffnung der Fristen für Rechtsmittel vor 

dem Bezirksrat beauftragt. 
 

3. Das Bauamt wird beauftragt, die Vorlage nach Vorliegen der Rechtskraftbescheini-
gung des Bezirksrats zur Genehmigung dem Amt für Verkehr (AFV; Plan und erläu-
ternder Bericht, inklusive Gemeinderatsbeschluss, Publikationstext mit Rechtskraft-
bescheinigung des Bezirksrats, Nachweis über die Zuständigkeit betreffend Be-
schlussfassung von Baulinienvorlagen) einzureichen. 
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4. Das Bauamt wird beauftragt, nach Vorliegen der Genehmigung durch das AFV die 

öffentliche Auflage mit den vollständigen Unterlagen (Pläne, Bericht, Gemeinderats-
beschluss etc.) und dem Genehmigungsbeschluss der Volkswirtschaftsdirektion vor-
zunehmen (30 Tage). Die Grundeigentümer sind direkt anzuschreiben. 
 

5. Das Bauamt wird beauftragt, die Rechtskraftbescheinigung für die öffentliche Auflage 
der Genehmigung beim Baurekursgericht (BRG) anzufordern. 
 

6. Das Bauamt wird beauftragt, dem Amt für Verkehr ein vollständiges Dossier (inkl. Be-
schluss, Publikationsbeleg, Genehmigung und Rechtskraft) zuzustellen. 
 

7. Das Bauamt wird beauftragt, die Nachführung der Verkehrsbaulinien in der amtlichen 
Vermessung zu veranlassen. 
 

8. Mitteilung an: 

-  Planungskommission 

-  Baukommission 

-  Amt für Verkehr (AFV) 

-  Abteilung Tiefbau 

-  Abteilung Hochbau und Planung 

-  Suter • von Känel • Wild • AG, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich 

-  Gemeindeschreiber 

 
 
IM NAMEN DES GEMEINDERATES 
 
 
 
 
P. Meier-Neves G. Ciroli 
Präsident Schreiber 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH 30.07.2021 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 30.08.2021 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000001064 
 

Publizierende Stelle 
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung, Glattalstrasse 201, 8153 Rümlang

Ersatzlose Aufhebung Verkehrsbau- und 
Niveaulinien in der Kernzone: Bahnhofstrasse und 
Ifangstrasse, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8153 Rümlang  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Die ersatzlose Aufhebung der Verkehrsbau- und Niveaulinien in der Kernzone im Bereich 
der Bahnhofstrasse und der Ifangstrasse wurden vom Gemeinderat Rümlang mit 
Beschluss Nr. 188 am 24. November 2020 festgesetzt und von der 
Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich mit Verfügung Nr. 8503 vom 13. April 2021 
genehmigt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 23. Juni 2021 
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Aufhebung der Verkehrsbau- und 
Niveaulinien in der Kernzone im Bereich der Bahnhofstrasse und der Ifangstrasse tritt am 
Tag nach der Publikation in Kraft. 

Kontaktstelle:  
Gemeinde Rümlang - Hochbau und Planung 
Glattalstrasse 201  
8153 Rümlang



Kanton Zürich

PLANVERWALTUNG

PBG
0097-0010

TBABaudirektion

A.uszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates cles Kantons

Sitzung vom 9. SePtember 1954.

25õ9, Bau- und Niveaulinien" I,Iit Eingabe vom 17. Au-
gust 1954 ersnchte clel Gerneinclela,t lì,ümlang um Genehtni-
gLrng seines Beschlusses lorn 18. IIärz 1954 ìtetreffend tr'est-
setzung von Bau- ruicl r\ir.e¿ulinien an cler pr:ojektierten
Ifan.gstr'asse in Rämlang. (ìegel diesen irn kantonalen Arnts-
blatt ¡-r. 27 r'olr 6. Aprìl 1954 r,eröffentlichten Beschluss
gingen gernäss dern Zeugrris des Bezirksrates Ilielsdorf voni
1. Jnni 1954 zwei Rekurse ein, clie aber lvegen Nichtleistung
des verlangten l{ostenvolschusses nicìrt an Hand genornmen
lvurden.

Die projektierte lfangstrasse verbindet das im lfang
in Entsteliung begrìffene \\'ohncprartier mit cler Station
Rümla.ng. Die 6 li bleite tr-ahrbahn wircl durcli ein 2 m brei-
tes Trottoir erg,àtzL ;\uf clel Trottoir.seite erhält der Vor-
garten eine Bi'eite von 5 m, anf der gegenäberliegenden
Seite voir 8 m. Der Bauliirienabstand r.on 21 m ist cler Ver-
keirrsbecleutturg cler Strasse, die als Quartierstrasse zu be-
zeichnen ist, angemessen. Darnit t'erclen clie mit Regierungs-
ratsbesehluss lr'fr. 1532 r'orl 3. Juni 1.937 genehmigten erwei-
terten Bauabstände für dje clanr.aÌs projektierte Unterfüh-
ltl1lg cler l{loterrelstlasse aufgehoben, da dieses Projekt
nicht mehr zur' '\usführung gelangt. Die Nir.eaulinie weist
eine uraximale Steignng von 2,75/o avf.

Auf Antrag der Baudirektion
beschliesst cler Regielnngsrat ;

l. Der Beschluss cles Gemeinderates Rümlang vonl
18. 1\'Iärz 1954 betreffencl tr'estsetzung von Bau- und Niveau-
linien an der projektielten Tfangstrasse zl'ischen der Klo-
tener- uncl cler RümmelJrachstrasse in Rärirlang y.ird geinäss
clen eingereichten PÌänen genehmigt. Da.mit r.verden clie mit
Regierungsratsbeschluss Nr. 15iJ2 vorn 3. Juni 1937 geneh-
inigten er'.u'eiterten Bauairstäncle fü¡ die Unterführung der
I{lotenerstlasse alf gehoben .

II. Der Genleinclerat Ränrlanq rvilcl eingeladen, clie vor-
stehencle Genehn.rigurig öffentlich J.leka.nritzugeben.

III. l\'Iitteiìung all clen Gerneinclerat Rä:rnlang unter
Rücksendrurg je eines I'lanexernplares mit Genehmigu.ngs-
veymerli, den Bezirkslat Dielsclorf uncl an die Bauclirektion.

Zrjrich, den 9. September 1954.

Vor clern Regierungsrate,
Der Staatsschreiber;
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